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29. November 2018 

Rundschreiben Nr. 90/2018 
 
 
 
 
 
An alle 
Kreditinstitute 
 
 
 
 
 
Finanzsanktionen angesichts der Lage in Libyen 
- Durchführungsverordnung (EU) 2018/1863 des Rates vom 28. November 2018 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
der Rat der Europäischen Union hat mit Durchführungsverordnung (EU) 2018/18631 (Anlage 1) 
eine Person in die Liste der Personen und Einrichtungen in Anhang II der Verordnung (EU) 
2016/442 hinzugefügt.  
 
Wir bitten Sie, uns auf der Grundlage von Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/44 
 

spätestens bis zum 6. Dezember 2018 
 
per E-Mail oder in Ausnahmefällen per Telefax mitzuteilen, ob und welche Gelder bei Ihnen von 
der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1863 betroffen sind. 
 

_____________ 
1
  Durchführungsverordnung (EU) 2018/1863 des Rates vom 28. November 2018 zur Durchführung des Artikels 21 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/44 über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen  

2
  Verordnung (EU) 2016/44 des Rates vom 18. Januar 2016  über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen und zur 
Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 2014/2011 
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Fehlanzeigen, die auf jeden Fall erforderlich sind, oder Positivmeldungen bitten wir 
ausschließlich unter Beachtung der beigefügten Hinweise (Anlage 2) zu übermitteln. Mit 
derart aufbereiteten Meldungen unterstützen Sie uns bei der Bearbeitung Ihrer Antworten und 
vermeiden Rückfragen.  
 
Wir weisen darauf hin, dass Sie gemäß Artikel 18 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/44 
auch verpflichtet sind, sich nach dieser Abfrage ergebende Änderungen bezüglich der 
Vermögenswerte, die von Finanzsanktionen betroffen sind, unaufgefordert zu melden. 
 
Wir haben die Rechtsakte zu Finanzsanktionen auf folgender Website der Deutschen Bundesbank 
unter dem jeweiligen Sanktionsregime eingestellt: 
 
https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Deutsche Bundesbank 
Hauptverwaltung in Bayern 
Mayrhofer Kriwanek 
 
 
 
Anlagen 

https://www.bundesbank.de/de/service/finanzsanktionen/sanktionsregimes


II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2018/1863 DES RATES 

vom 28. November 2018 

zur Durchführung des Artikels 21 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/44 über restriktive 
Maßnahmen angesichts der Lage in Libyen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) 2016/44 des Rates vom 18. Januar 2016 über restriktive Maßnahmen angesichts der 
Lage in Libyen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 204/2011 (1), insbesondere auf Artikel 21 Absatz 1, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Am 18. Januar 2016 hat der Rat die Verordnung (EU) 2016/44 angenommen. 

(2) Am 16. November 2018 hat der Ausschuss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, der mit der 
Resolution 1970 (2011) des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen eingesetzt wurde, eine Person in die Liste der 
Personen und Einrichtungen, die restriktiven Maßnahmen unterliegen, aufgenommen. 

(3) Anhang II der Verordnung (EU) 2016/44 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang II der Verordnung (EU) 2016/44 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 28. November 2018. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
J. BOGNER-STRAUSS

29.11.2018 L 304/1 Amtsblatt der Europäischen Union DE     

(1) ABl. L 12 vom 19.1.2016, S. 1. 

Anlage 1



ANHANG 

Die folgende Person wird in die Liste im Anhang II der Verordnung (EU) 2016/44 aufgenommen: 

„28.  Name: 1: Salah 2: Badi 3: k. A. 4: k. A. 

Titel: k. A. Funktion: Ranghoher Befehlshaber der bewaffneten Al-Somood-Front (Standhaftigkeitsfront) zur 
Bekämpfung der GNA, auch bekannt als ‚Fakhr‘ oder ‚Pride of Libya‘ (‚Stolz Libyens‘), und der Misratan-Al- 
Marsa-Brigade des ‚Zentralen Schilds‘ (Central Shield) Geburtsdatum: k. A. Geburtsort: k. A. Gesicherter 
Aliasname: k. A. Ungesicherter Aliasname: k. A. Staatsangehörigkeit: k. A. Reisepass-Nr.: k. A. Nationale 
Kennziffer: k. A. Anschrift: k. A. Benannt am: 16. November 2018 Sonstige Angaben: Benennung gemäß 
den Nummern 15 und 17 der Resolution 1970 (Reiseverbot, Einfrieren von Vermögenswerten). 

Benennung gemäß Nummer 22 Buchstabe a der Resolution 1970 (2011), gemäß Nummer 4 Buchstabe a der 
Resolution 2174 (2014) sowie gemäß Nummer 11 Buchstabe a der Resolution 2213 (2015). 

Weitere Angaben: 

—  Salah Badi hat durch seine Unterstützung des bewaffneten Widerstands kontinuierlich versucht, eine 
politische Lösung in Libyen zu untergraben. Nachweise aus offenen Informationsquellen bestätigen, dass 
Salah Badi ein ranghoher Befehlshaber der bewaffneten Al-Somood-Front zur Bekämpfung der GNA, auch 
bekannt als ‚Fakhr‘ oder ‚Pride of Libya‘ (‚Stolz Libyens‘), und der Misratan-Al-Marsa-Brigade des ‚Zentralen 
Schilds‘ (Central Shield) ist. 

—  Er spielte eine führende Rolle bei den jüngsten Kämpfen in Tripolis, die am 27. August 2018 ausgebrochen 
sind und bisher mindestens 115 Todesopfer gefordert haben, bei denen es sich überwiegend um 
Zivilpersonen handelt. Die Kräfte unter seinem Kommando wurden konkret von der Unterstützungsmission 
der VN in Libyen (UNSMIL) genannt, als sie sämtliche an den Kämpfen beteiligten Parteien dazu aufrief, 
Gewalttaten einzustellen (und sie erneut darauf hinwies, dass Angriffe auf die Zivilbevölkerung und zivile 
Einrichtungen nach dem humanitäre Völkerrecht verboten sind). 

—  Seit Ende 2016 und 2017 war Salah Badi Anführer von Anti-GNA-Milizen, die wiederholt Angriffe auf 
Tripolis verübten, um die Machtstellung der GNA zu schwächen und die nicht anerkannte ‚Regierung der 
nationalen Rettung‘ von Khalifa Ghwell wieder einzusetzen. Am 21. Februar 2017 war Badi in einem 
YouTube-Video neben Panzern vor dem Rixos-Hotel in Tripolis zu sehen und drohte, gegen die von den VN 
anerkannte Regierung der nationalen Einheit (GNA) zu kämpfen. Am 26. und 27. Mai kam es in 
verschiedenen Stadtteilen in Tripolis zu Angriffen der Kräfte der Fakhr Libya (‚Pride of Libya‘) unter dem 
Kommando von Salah Badi, darunter im Stadtteil Abu Sleem und auf der Zufahrtstraße zum Flughafen. 
Zuverlässigen Medienberichten zufolge, die von sozialen Medien bestätigt wurden, sollen Badis Kräfte bei 
den Angriffen Panzer und schwere Artillerie eingesetzt haben.“  
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                                                                                                                        Anlage 2 

Deutsche Bundesbank          
Servicezentrum Finanzsanktionen 
 
 

Hinweise für Rückmeldungen bei Abfragen zu Finanzsanktionsrechtsakten 
 
 

Bitte beachten Sie für Ihre Rückmeldung die folgenden Hinweise:  
 
- Antworten Sie grundsätzlich per E-Mail (möglichst mit Antwortfunktion zu diesem 

Mail). Ergänzen Sie beim Antwort-Mail in der von uns vorgegebenen Thema-
/Betreff-Zeile hinter der Position „Meldung“ entweder „Fehlanzeige“ oder 
„siehe gesonderte Meldung“.  

 
- Fügen Sie Ihre Bankleitzahl in der Thema-/Betreff-Zeile am dafür vorgese-

henen Platz ein.  
 
- Muster für die Thema-/Betreff-Zeile Ihres Antwort-Mails: 
 

Rundschreiben Nr. 90/2018, Meldung: Fehlanzeige, BLZ: xxxxxxxx 
 
oder  
 
Rundschreiben Nr. 90/2018, Meldung: Siehe gesonderte Meldung, 
BLZ: xxxxxxxx 
 

- Sofern Sie nicht die Antwortfunktion nutzen, gestalten Sie die Thema-/Betreff-
Zeile Ihres Mails gemäß diesen Vorgaben und senden Sie Ihre Meldung an die 
ausschließlich für Abfragen vorgesehene E-Mail-Adresse  

 
sz.finanzsanktionen.abfrage@bundesbank.de 

 
- Die Erfassung Ihrer Meldung erfolgt elektronisch und ist begrenzt auf die 

vorbezeichneten Angaben in der Thema-/Betreff-Zeile. Sofern Sie für mehre-
re Institute (BLZ) Auskünfte erteilen, ist insoweit für jedes Institut eine ge-
sonderte Anzeige abzugeben. Ferner ist die Meldung stets für jedes Rund-
schreiben getrennt zu erstatten. Sonstige über die Angaben in der Thema-/ 
Betreff-Zeile hinausgehenden weiteren Mitteilungen sind als separates Mail 
an die allgemeine E-Mail-Adresse: sz.finanzsanktionen@bundesbank.de zu 
richten. 

 
- Sollten Sie ausnahmsweise Ihre Rückmeldung per Telefax senden, gestalten Sie 

bitte die Thema-/Betreff-Zeile ebenfalls gemäß den oben angeführten Vorgaben 
und übermitteln Sie Ihr Dokument an die eigens hierfür eingerichtete 
 

Fax-Nr. 069 709097- 3801 
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